
Was ist Ihr größtes Vermögen? Nicht Haus, Woh-
nung oder Auto. Es ist Ihre eigene Arbeitskraft.

Ihre Arbeitskraft ist Ihr wertvollster Besitz
Ein Sachse verdient in 40 Berufsjahren durch-
schnittlich ca. 1,4 Mio. EUR. Das eigene Ein -
kommen ist Basis für finanzielle Unabhängigkeit.
Doch was, wenn Sie Ihren Beruf nicht mehr aus-
üben können? Allein auf staatliche Hilfe sollte 
im Ernstfall keiner setzen. Sie fällt viel zu gering 
aus, um davon leben zu können.

Je früher Sie Ihr Einkommen absichern, umso 
besser. Gemeinsam kümmern wir uns darum. 

Sie stehen mit beiden Beinen im Leben, sind ge-
sund und gehen Tag für Tag ihrer Tätigkeit nach. 
Doch was, wenn plötzlich alles anders ist und für 
längere Zeit die Gesundheit streikt? Sie glauben, 
Ihnen passiert schon nichts? Fakt ist: Nicht nur 
körperlich Tätige oder Menschen mit riskanten 
Berufen werden berufsunfähig.

Es kann jeden treffen
Wer im Büro arbeitet, ist nicht automatisch vor 
Berufsunfähigkeit geschützt. Das Risiko einer 
schweren Krankheit, eines Un falls, aber auch 
einer psychischen Störung besteht in allen 
Berufszweigen. Laut Statistik muss jeder vierte 
Arbeitnehmer aus gesundheitlichen Gründen 
vorzeitig seinen Beruf aufgeben oder ganz aus 
dem Arbeitsleben ausscheiden (Deutsche Ren-
tenversicherung Bund).

Kundeninformation

„Die Gesundheit ist zwar nicht alles, 
aber ohne Gesundheit ist alles nichts.“
Arthur Schopenhauer

Mit der Sparkassen-Berufsunfähigkeitsver-
sicherung können Sie sich Ihr monatliches 
Einkommen für den Fall der Berufsunfähigkeit 
vollständig sichern oder Sie schließen nur die 
Lücke zwischen den staatlichen Leistungen 
und dem tatsächlichen finanziellen Bedarf im 
täglichen Leben.

Staatliche Leistungen nur noch eine 
Grundversorgung

Wer durch eine Krankheit oder einen Unfall voll-
ständig oder teilweise außer Stande ist, irgend-
einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, erhält aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung eine volle 
oder halbe Erwerbsminderungsrente.
Die Höhe der Leistung richtet sich danach, wie 
viele Stunden pro Tag noch gearbeitet werden 
kann – der ursprünglich ausgeübte Beruf wird 
dabei nicht beachtet. Es geht nur um das soge-
nannte Restleistungsvermögen am allgemeinen 
Arbeitsmarkt.

Gesetzliche Rentenleistungen bei Erwerbs-
minderung

Berufsanfänger sind in den ersten fünf Jahren 
fast vollständig von der staatlichen Versorgung 
ausgeschlossen. Schüler, Studenten und Selb-
ständige haben oft überhaupt keine staatliche 
Versorgung.

Günstiger Beitrag, voller Schutz –
ideal für junge Leute
Gerade für Jüngere gibt es spezielle 
Varianten der Absicherung. Nähere Infor-
mationen dazu lesen Sie die gesonderten 
Kundeninformation für junge Leute.

Wie hoch Ihre gesetzliche Grundversorgung 
genau ist, zeigt Ihnen die jährliche Renteninfor-
mation der gesetzlichen Rentenversicherung. 
Hier sehen Sie ganz konkret, wie Ihre gesetz-
liche Absicherung momentan aussieht.

Ohne zusätzliches Einkommen und gesundheit-
lich angeschlagen wird es schwer, nur mit der 
Grundversorgung des Staates den Alltag und 
den normalen Lebensunterhalt zu bewältigen. 
Es kommen gegebenenfalls enorme finanzielle 
Engpässe auf Sie zu.

Sicherheit für alle Fälle

Deshalb ist es wichtig, so früh wie nur möglich 
sein Einkommen abzusichern – am besten mit 
der Sparkassen-Berufsunfähigkeitsversicherung.
Damit können Sie Ihren gewohnten Lebens-
standard für sich und Ihre Familie auch im Fall 
der Fälle beibehalten.

Wenn Sie Ihren bisherigen Beruf zu weniger als 
der Hälfte weiter ausüben können, bekommen 
Sie eine Berufsunfähigkeitsrente. Dabei ist es 
egal, ob die Berufsunfähigkeit durch einen Un-
fall oder eine Krankheit verursacht wurde.

Für jeden die passende  
Absicherungsvariante

Ihr persönlicher Einkommensschutz sollte Ihnen 
passen wie ein Maßanzug. Gemeinsam mit Ihrem 
Berater finden Sie heraus, welche Variante der 
Absicherung für Sie die Beste ist.  

Empfehlenswert für Jeden von uns –  
der Klassiker: Sparkassen-Berufsunfä-
higkeitsversicherung  
Sie sichern mit einer monatlichen Berufs-
unfähigkeitsrente Ihren Lebensstandard 
bei Berufsunfähigkeit ab. Die Rentenhöhe 
sollte bedarfsgerecht sein, damit bei Ein-
tritt der Berufsunfähigkeit alle notwen-
digen Ausgaben durch den Wegfall des 
Einkommens abdeckt werden können.

 Lukrativ kombiniert – Einkommensschutz 
und Vermögensaufbau: Sparkassen-     
Berufsunfähigkeitsversicherung Invest 
Neben der finanziellen Absicherung des 
Lebensstandards bei Berufsunfähigkeit 
können Sie sich durch die Anlage der 
Überschüsse in attraktive Fonds ein Extra-
Vermögen aufbauen – das Ihnen komplett 
einkommensteuerfrei zur Verfügung 
steht. Sie können bereits während der 
Vertragslaufzeit auf Ihr Fondsguthaben 
zugreifen.

Besonders clever für junge Leute:         
Sparkassen-Clever Berufsunfähigkeits-
versicherung 
Der Berufsunfähigkeitsschutz zu günsti-
gen Einstiegsbeiträgen. Er kann bereits 
für Schulkinder ab 10 Jahren vereinbart 
werden. Je früher die Absicherung startet, 
um so besser. Wer früh beginnt hat länger 
Schutz fürs gleiche Geld.
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Ihre Vorteile auf einen Blick

			Berufsunfähigkeits-Rente                              
Sie sichern Ihren Lebensstandard bei Berufs-
unfähigkeit mit einer monatlichen Rente. 

			Von Anfang an geschützt                                  
Sie sind berufsunfähig, wenn Sie Ihren zuletzt 
ausgeübten Beruf zu 50 % nicht mehr ausü-
ben können. Im Gegensatz zur gesetzlichen 
Rentenversicherung gibt es keine Wartezeit.

			Das besondere Flexibilitäts-Plus                      
Ihr Berufsunfähigkeits-Schutz kann ganz ein-
fach an neue Lebenssituationen angepasst 
werden. So wächst Ihr Versicherungsschutz 
mit – unabhängig vom Gesundheitszustand.
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Geld haben, auch wenn die Gesundheit weg ist.

wir-versichern-sachsen.de
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Berufliche TätigkeitGesundheit

Hinweise
Die Sparkassen-Berufsunfähigkeitsversicherung ist eine 
selbständige Versicherung für den Fall der Berufsunfähig-
keit mit erweitertem Leistungsumfang – Tarif: Top-SBV.
Die Sparkassen-Clever Berufsunfähigkeitsversicherung ist 
selbständige Versicherung für den Fall der Berufsunfähigkeit 
mit erweitertem Leistungsumfang mit reduziertem Anfangs-
beitrag speziell für junge Leute – Tarif Top-SBV-RB. Näheres 
dazu lesen Sie einer separaten Kundeninforma tion.

Diese Unterlage kann ein ausführliches Beratungsgespräch 
nicht ersetzen. Bei den aufgeführten Leistungen handelt 
es sich lediglich um Auszüge aus dem Leistungsumfang. 
Grundlage für den Versicherungsschutz sind die vertrag-
lichen Vereinbarungen, die Sie bei Ihrer Sparkasse oder 
bei den Agenturen der Sparkassen-Versicherung Sachsen 
erhalten. Darin sind auch geltende Einschränkungen des 
Versicherungsschutzes geregelt.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter www.sv-
sachsen.de. Leistungen aus Überschussanteilen können 
nicht garantiert werden. Diese Unterlage kann eine ggf. 
notwendige Steuer- oder Rechtsberatung nicht ersetzen.

Unersetzlich 
wie ein solider Plan.
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In diesem Bereich bietet Ihnen die Sparkassen-
Berufsunfähigkeitsversicherung Schutz.

Ihre Vorsorge – eine runde Sache

Starke Versicherungsleistungen im Überblick

   Vom ersten Beitrag an Einkommensschutz 
durch eine monatliche Rente bei Berufs-
unfähigkeit

   Bei Berufswechsel bleibt der Beitrag stabil

   Erhöhung der Berufsunfähigkeitsrente  
ohne erneute Gesundheitsprüfung, z. B. bei 
Heirat oder Geburt eines Kindes möglich

   Versicherungsschutz gilt weltweit

   Ausgezeichnete zusätzliche Leistungen: 
 - Schnelle finanzielle Anfangshilfe 
  -  Aufstockung der Zahlung bei Berufsun-

fähigkeit aufgrund einer schweren Er-      
krankung

   Keine Verweisbarkeit auf einen anderen   
theoretisch noch ausübbaren Beruf

   Finanzielle Unterstützung bei Rückkehr      
in das Berufsleben nach mindestens zwei-    
jähriger Berufsunfähigkeit

Achtung

Tipp

Wie hoch ist die Versorgungslücke? 
Am Ende der ersten Seite ist ein Hinweis zur 
zusätzlichen privaten Vorsorge vermerkt. Ein 
Vergleich des jetzigen Nettoeinkommens und 
der zu erwartenden Altersrente zeigt die noch 
abzusichernde Versorgungslücke auf. 

Hier sehen Sie, wie der 
hochgerechnete Anspruch 
auf Altersrente aussieht, 
wenn Sie weiter wie bisher 
verdienen und weiter in die 
gesetzliche Rentenkasse 
einzahlen. Achtung: Bereits 
bei längerer Krankheit oder 
bei Arbeitslosigkeit fällt die 
Altersrente geringer aus.
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Wichtig für jeden von uns: 
Das frühzeitige Absichern 
des Einkommens

Sie sichern sich für den Fall der Berufsunfähig-
keit ab. Im Krankheitsfall kann Ihr fehlendes 
Einkommen Monat für Monat durch eine indivi-
duelle Berufsunfähigkeitsrente ausgeglichen 
werden. Davon können Sie die Kosten für den 
Lebensunterhalt decken.

Die monatliche Berufsunfähigkeitsrente wird 
nicht mit einer staatlichen Erwerbsminderungs-
rente verrechnet. Die vereinbarte Rente wird stets 
ungekürzt und in vollem Umfang gezahlt.

Das Plus an Sicherheit

Sofortiger Schutz – vom ersten Tag an
Der Versicherungsschutz beginnt sofort mit der 
Zahlung des ersten Beitrages. Somit ist das Ein-
kommen von Beginn an optimal abgesichert. Es 
gibt keine Wartezeiten.

Weltweiter Versicherungsschutz
Der Versicherungsschutz erstreckt sich rund 
um den Globus. Er besteht sowohl auf Geschäfts-
reisen als auch im Urlaub.

Hohe Antragsannahmequote
Die Risikoprüfung erfolgt individuell. Eine Vor-
erkrankung muss noch lange keine Ablehnung 
des Versicherungsantrages zur Folge haben. In 
der Vergangenheit konnte deutlich über 90 % der 
Kunden Versicherungsschutz angeboten werden.

Attraktive Leistungen für Sie

Verzicht auf abstrakte Verweisung
Berufsunfähige werden nicht in andere Berufe ver-
wiesen. Ein Berufswechsel ist nicht notwendig. Bei 
Berufsunfähigkeit wird eine Monatsrente auch dann 
gezahlt, wenn theoretisch noch in einem anderen 
Beruf gearbeitet werden kann. Dies gilt so lange wie 
keine Tätigkeit ausgeübt wird, die der bisherigen wirt-
schaftlichen und sozialen Lebensstellung entspricht.

Medizinische Gutachten der Sozialversicherung
Wenn ein Träger der gesetzlichen Rentenversiche-
rung in Deutschland eine Erwerbsunfähigkeit bzw. 
eine volle Erwerbsminderung allein aus medizi-
nischen Gründen unbefristet anerkennt, wird dies 
als Berufsunfähigkeit anerkannt.

Tätigkeitsverbot bei einer Infektion
Wenn ein behördliches Tätigkeitsverbot gemäß § 31 
Infektionsschutzgesetz für mindestens sechs Monate 
ausgesprochen wurde, so ist man berufsunfähig.

Anfangshilfe
Zusätzlich zur ersten Rente unterstützen wir Be-
rufsunfähige mit der einmaligen Zahlung von drei 
Monatsrenten. Außerdem zahlen wir weitere sechs 
Monatsrenten, wenn eine schwere Erkrankung 
(Herzinfarkt, Multiple Sklerose, Schlaganfall, Nieren-
versagen, Blindheit, Gehörverlust, Querschnittsläh-
mung) Ursache der Berufsunfähigkeit ist.

Leistung bereits bei kurzer Berufsunfähigkeit
(Prognosezeitraum)
Kann wegen einer ärztlich nachgewiesenen Erkran-
kung von voraussichtlich mindestens sechs Mona-
ten der Beruf nicht ausgeübt werden, so gilt dies als 
berunfsunfähig. Kann zu Beginn keine zeitliche Pro-
gnose über die Krankheitsdauer abgegeben werden 
und dauert sie dennoch länger als sechs Monate, 
so gilt dies von Anfang an als berufsunfähig. Die 
Rentenzahlung erfolgt rückwirkend.

Rückwirkende Leistung
Auch wenn erst nachträglich über die Berufsunfä-
higkeit informiert wird oder die Meldung bei uns 
verspätet eintrifft, werden die Monatsrenten rück-
wirkend ab Beginn der Berufsunfähigkeit gezahlt  
− und das bis zu drei Jahren.

Leistung bei Pflegebedürftigkeit
Die Berufsunfähigkeitsrente wird auch bei Pflege -
bedürftigkeit gezahlt. Pflegebedürftig ist, wer 
nachgewiesen Hilfe bei einer Tätigkeit des täglichen 
Lebens benötigt. 

Verlängerungsoption bei Anhebung der Regel-
altersgrenze bei der gesetzlichen Rente
Wenn die Regelaltersgrenze in der Deutschen 
Rentenversicherung steigt, kann die Versicherungs- 
und Leistungsdauer entsprechend an das neue 
gesetzliche Renteneintrittsalter angepasst werden. 
Dabei wird bis zum vollendeten 60. Lebensjahr auf 
eine erneute Gesundheitsprüfung verzichtet.

Wiedereingliederungshilfe
Wenn wieder eine berufliche Tätigkeit ausgeübt 
wird, endet die Rentenzahlung. Bestand die Berufs-
unfähigkeit mindestens zwei Jahre, werden als Wie-
dereingliederungshilfe in den Beruf einmalig sechs 
Monatsrenten gezahlt.

Individuelle Unterstützung im Leistungsfall
Wenn es ernst wird, zeigt sich erst, wie gut eine  
Berufsunfähigkeitsversicherung ist. Jeder Leist-
ungsanspruch wird von einem persönlichen  
Ansprechpartner betreut. Das sich unsere Kunden 
im Leistungsfall gut betreut fühlen, zeigen die  
geringen Beschwerdequoten.

Kein Beitrag während der Leistungsprüfung 
Während geprüft wird, ob eine Berufsunfähigkeit 
besteht, kann bereits die Befreiung von der Beitrags-
zahlung in Anspruch genommen werden.

Rente statt Beitrag
Wenn eine monatliche Berufsunfähigkeitsrente be-
zogen wird, sind keine Beiträge mehr in den Vertrag 
einzuzahlen.

Steuerliche Vorteile
Einkommensteuerpflichtig sind nur die Ertragsan-
teile von Rentenzahlungen. Die Höhe ist abhängig 
von der Rentenbezugsdauer.

Sicherheit, Stabilität und Ertrag 

Durch vorsichtige Beitragskalkulation kann von 
sogenannten Risikogewinnen profitiert werden,  
die in Form der Überschussbeteiligung an die  
Kunden weitergegeben wird. Dafür stehen drei 
Überschussverwendungen zur Auswahl:
   die Sofortgewinnverrechnung zur Verringe- 

rung des Zahlbeitrages von Anfang an,
   die Berufsunfähigkeitsmehrleistung, die eine 

höhere Bonusleistung auf die vertraglich ver-
einbarte Berufsunfähigkeitsrente vorsieht,

   die Fondsansammlung (Invest), bei der die 
laufenden Überschussanteile in Anteile des 
gewählten Investmentfonds angelegt werden. 

Das Leben verläuft selten nach Plan. Passen Sie 
Ihren Berufsunfähigkeitsschutz einfach an neue 
Lebenssituationen an. So bleiben Sie flexibel. 
Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Berufswechseloption
Es besteht für jeden bis zum vollende-
ten 30. Lebensjahr die Möglichkeit beim 
Wechsel der Schulform, bei der erstmaligen 
Aufnahme einer beruflichen oder akade-
mischen Ausbildung sowie bei Aufnahme 
einer Tätigkeit nach erfolgreichem Ab-
schluss einer solchen Ausbildung ohne 
erneute Gesundheitsprüfung die Berufsein-
stufung überprüfen zu lassen. Wenn sich 
daraus eine Beitragsreduzierung ergibt, so 
wird diese berücksichtigt. 

Beitragsgarantie auch bei Berufswechsel
Eine berufliche Umorientierung ist mit-
versichert. Der Beitrag bleibt stabil, auch 
wenn beispielsweise vom Büro aufs Gerüst 
gewechselt werden sollte.

Nachversicherungsgarantie
Bis zum 45. Geburtstag kann bei bestimmten 
Anlässen die vereinbarte Rente um 100 % 
bis auf maximal 24.000 EUR Gesamtjahres-
rente ohne neue Gesundheitsprüfung erhöht 
werden.

Solche Anlässe sind zum Beispiel:
 Heirat / Begründung einer eingetrage-

nen Lebenspartnerschaft,
 Geburt / Adoption eines Kindes,
 Scheidung / Auflösung einer eingetra-

genen Lebenspartnerschaft,
 Abschluss einer Ausbildung,
 Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit 

als Hauptberuf,
 Erhöhung des Einkommens oder der 

Kauf einer Immobilie.

Erhöhung der Beiträge und Leistungen 
(Dynamik)
Auf Wunsch passen wir den Versicherungs-
schutz jährlich automatisch an und erhö-
hen Beiträge und Leistungen − ganz ohne 
erneute Gesundheitsprüfung. Mit der sich 
Jahr für Jahr erhöhenden Berufsunfähig-
keitsabsicherung können steigende Le-
benshaltungskosten ausgeglichen und der 
Inflationsgefahr wirksam begegnet werden.

Sie haben auch während der Versicherungs-
dauer das Recht, nachträglich eine Bei-
tragsdynamik von 3 bis 5 % einzuschließen. 
Wir verzichten dabei bis zum vollendeten 
30. Lebensjahr auf eine erneute Gesund-
heitsprüfung.

Das Plus an Flexibilität
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Einkommensteuerpflichtig sind nur die Ertragsan-
teile von Rentenzahlungen. Die Höhe ist abhängig 
von der Rentenbezugsdauer.

Sicherheit, Stabilität und Ertrag 

Durch vorsichtige Beitragskalkulation kann von 
sogenannten Risikogewinnen profitiert werden,  
die in Form der Überschussbeteiligung an die  
Kunden weitergegeben wird. Dafür stehen drei 
Überschussverwendungen zur Auswahl:
   die Sofortgewinnverrechnung zur Verringe- 

rung des Zahlbeitrages von Anfang an,
   die Berufsunfähigkeitsmehrleistung, die eine 

höhere Bonusleistung auf die vertraglich ver-
einbarte Berufsunfähigkeitsrente vorsieht,

   die Fondsansammlung (Invest), bei der die 
laufenden Überschussanteile in Anteile des 
gewählten Investmentfonds angelegt werden. 

Das Leben verläuft selten nach Plan. Passen Sie 
Ihren Berufsunfähigkeitsschutz einfach an neue 
Lebenssituationen an. So bleiben Sie flexibel. 
Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Berufswechseloption
Es besteht für jeden bis zum vollende-
ten 30. Lebensjahr die Möglichkeit beim 
Wechsel der Schulform, bei der erstmaligen 
Aufnahme einer beruflichen oder akade-
mischen Ausbildung sowie bei Aufnahme 
einer Tätigkeit nach erfolgreichem Ab-
schluss einer solchen Ausbildung ohne 
erneute Gesundheitsprüfung die Berufsein-
stufung überprüfen zu lassen. Wenn sich 
daraus eine Beitragsreduzierung ergibt, so 
wird diese berücksichtigt. 

Beitragsgarantie auch bei Berufswechsel
Eine berufliche Umorientierung ist mit-
versichert. Der Beitrag bleibt stabil, auch 
wenn beispielsweise vom Büro aufs Gerüst 
gewechselt werden sollte.

Nachversicherungsgarantie
Bis zum 45. Geburtstag kann bei bestimmten 
Anlässen die vereinbarte Rente um 100 % 
bis auf maximal 24.000 EUR Gesamtjahres-
rente ohne neue Gesundheitsprüfung erhöht 
werden.

Solche Anlässe sind zum Beispiel:
 Heirat / Begründung einer eingetrage-

nen Lebenspartnerschaft,
 Geburt / Adoption eines Kindes,
 Scheidung / Auflösung einer eingetra-

genen Lebenspartnerschaft,
 Abschluss einer Ausbildung,
 Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit 

als Hauptberuf,
 Erhöhung des Einkommens oder der 

Kauf einer Immobilie.

Erhöhung der Beiträge und Leistungen 
(Dynamik)
Auf Wunsch passen wir den Versicherungs-
schutz jährlich automatisch an und erhö-
hen Beiträge und Leistungen − ganz ohne 
erneute Gesundheitsprüfung. Mit der sich 
Jahr für Jahr erhöhenden Berufsunfähig-
keitsabsicherung können steigende Le-
benshaltungskosten ausgeglichen und der 
Inflationsgefahr wirksam begegnet werden.

Sie haben auch während der Versicherungs-
dauer das Recht, nachträglich eine Bei-
tragsdynamik von 3 bis 5 % einzuschließen. 
Wir verzichten dabei bis zum vollendeten 
30. Lebensjahr auf eine erneute Gesund-
heitsprüfung.

Das Plus an Flexibilität
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S  Berufsunfähigkeitsversicherung

Wichtig für jeden von uns: 
Das frühzeitige Absichern 
des Einkommens

Sie sichern sich für den Fall der Berufsunfähig-
keit ab. Im Krankheitsfall kann Ihr fehlendes 
Einkommen Monat für Monat durch eine indivi-
duelle Berufsunfähigkeitsrente ausgeglichen 
werden. Davon können Sie die Kosten für den 
Lebensunterhalt decken.

Die monatliche Berufsunfähigkeitsrente wird 
nicht mit einer staatlichen Erwerbsminderungs-
rente verrechnet. Die vereinbarte Rente wird stets 
ungekürzt und in vollem Umfang gezahlt.

Das Plus an Sicherheit

Sofortiger Schutz – vom ersten Tag an
Der Versicherungsschutz beginnt sofort mit der 
Zahlung des ersten Beitrages. Somit ist das Ein-
kommen von Beginn an optimal abgesichert. Es 
gibt keine Wartezeiten.

Weltweiter Versicherungsschutz
Der Versicherungsschutz erstreckt sich rund 
um den Globus. Er besteht sowohl auf Geschäfts-
reisen als auch im Urlaub.

Hohe Antragsannahmequote
Die Risikoprüfung erfolgt individuell. Eine Vor-
erkrankung muss noch lange keine Ablehnung 
des Versicherungsantrages zur Folge haben. In 
der Vergangenheit konnte deutlich über 90 % der 
Kunden Versicherungsschutz angeboten werden.

Attraktive Leistungen für Sie

Verzicht auf abstrakte Verweisung
Berufsunfähige werden nicht in andere Berufe ver-
wiesen. Ein Berufswechsel ist nicht notwendig. Bei 
Berufsunfähigkeit wird eine Monatsrente auch dann 
gezahlt, wenn theoretisch noch in einem anderen 
Beruf gearbeitet werden kann. Dies gilt so lange wie 
keine Tätigkeit ausgeübt wird, die der bisherigen wirt-
schaftlichen und sozialen Lebensstellung entspricht.

Medizinische Gutachten der Sozialversicherung
Wenn ein Träger der gesetzlichen Rentenversiche-
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eine volle Erwerbsminderung allein aus medizi-
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Leistung bereits bei kurzer Berufsunfähigkeit
(Prognosezeitraum)
Kann wegen einer ärztlich nachgewiesenen Erkran-
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Leistung bei Pflegebedürftigkeit
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Was ist Ihr größtes Vermögen? Nicht Haus, Woh-
nung oder Auto. Es ist Ihre eigene Arbeitskraft.

Ihre Arbeitskraft ist Ihr wertvollster Besitz
Ein Sachse verdient in 40 Berufsjahren durch-
schnittlich ca. 1,4 Mio. EUR. Das eigene Ein -
kommen ist Basis für finanzielle Unabhängigkeit.
Doch was, wenn Sie Ihren Beruf nicht mehr aus-
üben können? Allein auf staatliche Hilfe sollte 
im Ernstfall keiner setzen. Sie fällt viel zu gering 
aus, um davon leben zu können.

Je früher Sie Ihr Einkommen absichern, umso 
besser. Gemeinsam kümmern wir uns darum. 

Sie stehen mit beiden Beinen im Leben, sind ge-
sund und gehen Tag für Tag ihrer Tätigkeit nach. 
Doch was, wenn plötzlich alles anders ist und für 
längere Zeit die Gesundheit streikt? Sie glauben, 
Ihnen passiert schon nichts? Fakt ist: Nicht nur 
körperlich Tätige oder Menschen mit riskanten 
Berufen werden berufsunfähig.

Es kann jeden treffen
Wer im Büro arbeitet, ist nicht automatisch vor 
Berufsunfähigkeit geschützt. Das Risiko einer 
schweren Krankheit, eines Un falls, aber auch 
einer psychischen Störung besteht in allen 
Berufszweigen. Laut Statistik muss jeder vierte 
Arbeitnehmer aus gesundheitlichen Gründen 
vorzeitig seinen Beruf aufgeben oder ganz aus 
dem Arbeitsleben ausscheiden (Deutsche Ren-
tenversicherung Bund).

Kundeninformation

„Die Gesundheit ist zwar nicht alles, 
aber ohne Gesundheit ist alles nichts.“
Arthur Schopenhauer

Mit der Sparkassen-Berufsunfähigkeitsver-
sicherung können Sie sich Ihr monatliches 
Einkommen für den Fall der Berufsunfähigkeit 
vollständig sichern oder Sie schließen nur die 
Lücke zwischen den staatlichen Leistungen 
und dem tatsächlichen finanziellen Bedarf im 
täglichen Leben.

Staatliche Leistungen nur noch eine 
Grundversorgung

Wer durch eine Krankheit oder einen Unfall voll-
ständig oder teilweise außer Stande ist, irgend-
einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, erhält aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung eine volle 
oder halbe Erwerbsminderungsrente.
Die Höhe der Leistung richtet sich danach, wie 
viele Stunden pro Tag noch gearbeitet werden 
kann – der ursprünglich ausgeübte Beruf wird 
dabei nicht beachtet. Es geht nur um das soge-
nannte Restleistungsvermögen am allgemeinen 
Arbeitsmarkt.

Gesetzliche Rentenleistungen bei Erwerbs-
minderung

Berufsanfänger sind in den ersten fünf Jahren 
fast vollständig von der staatlichen Versorgung 
ausgeschlossen. Schüler, Studenten und Selb-
ständige haben oft überhaupt keine staatliche 
Versorgung.

Günstiger Beitrag, voller Schutz –
ideal für junge Leute
Gerade für Jüngere gibt es spezielle 
Varianten der Absicherung. Nähere Infor-
mationen dazu lesen Sie die gesonderten 
Kundeninformation für junge Leute.

Wie hoch Ihre gesetzliche Grundversorgung 
genau ist, zeigt Ihnen die jährliche Renteninfor-
mation der gesetzlichen Rentenversicherung. 
Hier sehen Sie ganz konkret, wie Ihre gesetz-
liche Absicherung momentan aussieht.

Ohne zusätzliches Einkommen und gesundheit-
lich angeschlagen wird es schwer, nur mit der 
Grundversorgung des Staates den Alltag und 
den normalen Lebensunterhalt zu bewältigen. 
Es kommen gegebenenfalls enorme finanzielle 
Engpässe auf Sie zu.

Sicherheit für alle Fälle

Deshalb ist es wichtig, so früh wie nur möglich 
sein Einkommen abzusichern – am besten mit 
der Sparkassen-Berufsunfähigkeitsversicherung.
Damit können Sie Ihren gewohnten Lebens-
standard für sich und Ihre Familie auch im Fall 
der Fälle beibehalten.

Wenn Sie Ihren bisherigen Beruf zu weniger als 
der Hälfte weiter ausüben können, bekommen 
Sie eine Berufsunfähigkeitsrente. Dabei ist es 
egal, ob die Berufsunfähigkeit durch einen Un-
fall oder eine Krankheit verursacht wurde.

Für jeden die passende  
Absicherungsvariante

Ihr persönlicher Einkommensschutz sollte Ihnen 
passen wie ein Maßanzug. Gemeinsam mit Ihrem 
Berater finden Sie heraus, welche Variante der 
Absicherung für Sie die Beste ist.  

Empfehlenswert für Jeden von uns –  
der Klassiker: Sparkassen-Berufsunfä-
higkeitsversicherung  
Sie sichern mit einer monatlichen Berufs-
unfähigkeitsrente Ihren Lebensstandard 
bei Berufsunfähigkeit ab. Die Rentenhöhe 
sollte bedarfsgerecht sein, damit bei Ein-
tritt der Berufsunfähigkeit alle notwen-
digen Ausgaben durch den Wegfall des 
Einkommens abdeckt werden können.

 Lukrativ kombiniert – Einkommensschutz 
und Vermögensaufbau: Sparkassen-     
Berufsunfähigkeitsversicherung Invest 
Neben der finanziellen Absicherung des 
Lebensstandards bei Berufsunfähigkeit 
können Sie sich durch die Anlage der 
Überschüsse in attraktive Fonds ein Extra-
Vermögen aufbauen – das Ihnen komplett 
einkommensteuerfrei zur Verfügung 
steht. Sie können bereits während der 
Vertragslaufzeit auf Ihr Fondsguthaben 
zugreifen.

Besonders clever für junge Leute:         
Sparkassen-Clever Berufsunfähigkeits-
versicherung 
Der Berufsunfähigkeitsschutz zu günsti-
gen Einstiegsbeiträgen. Er kann bereits 
für Schulkinder ab 10 Jahren vereinbart 
werden. Je früher die Absicherung startet, 
um so besser. Wer früh beginnt hat länger 
Schutz fürs gleiche Geld.

S  BerufsunfähigkeitsversicherungS  Berufsunfähigkeitsversicherung

Ihre Vorteile auf einen Blick

			Berufsunfähigkeits-Rente                              
Sie sichern Ihren Lebensstandard bei Berufs-
unfähigkeit mit einer monatlichen Rente. 

			Von Anfang an geschützt                                  
Sie sind berufsunfähig, wenn Sie Ihren zuletzt 
ausgeübten Beruf zu 50 % nicht mehr ausü-
ben können. Im Gegensatz zur gesetzlichen 
Rentenversicherung gibt es keine Wartezeit.

			Das besondere Flexibilitäts-Plus                      
Ihr Berufsunfähigkeits-Schutz kann ganz ein-
fach an neue Lebenssituationen angepasst 
werden. So wächst Ihr Versicherungsschutz 
mit – unabhängig vom Gesundheitszustand.

S  Berufsunfähigkeitsversicherung

Geld haben, auch wenn die Gesundheit weg ist.

wir-versichern-sachsen.de
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Berufliche TätigkeitGesundheit

Hinweise
Die Sparkassen-Berufsunfähigkeitsversicherung ist eine 
selbständige Versicherung für den Fall der Berufsunfähig-
keit mit erweitertem Leistungsumfang – Tarif: Top-SBV.
Die Sparkassen-Clever Berufsunfähigkeitsversicherung ist 
selbständige Versicherung für den Fall der Berufsunfähigkeit 
mit erweitertem Leistungsumfang mit reduziertem Anfangs-
beitrag speziell für junge Leute – Tarif Top-SBV-RB. Näheres 
dazu lesen Sie einer separaten Kundeninforma tion.

Diese Unterlage kann ein ausführliches Beratungsgespräch 
nicht ersetzen. Bei den aufgeführten Leistungen handelt 
es sich lediglich um Auszüge aus dem Leistungsumfang. 
Grundlage für den Versicherungsschutz sind die vertrag-
lichen Vereinbarungen, die Sie bei Ihrer Sparkasse oder 
bei den Agenturen der Sparkassen-Versicherung Sachsen 
erhalten. Darin sind auch geltende Einschränkungen des 
Versicherungsschutzes geregelt.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter www.sv-
sachsen.de. Leistungen aus Überschussanteilen können 
nicht garantiert werden. Diese Unterlage kann eine ggf. 
notwendige Steuer- oder Rechtsberatung nicht ersetzen.
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In diesem Bereich bietet Ihnen die Sparkassen-
Berufsunfähigkeitsversicherung Schutz.

Ihre Vorsorge – eine runde Sache

Starke Versicherungsleistungen im Überblick

   Vom ersten Beitrag an Einkommensschutz 
durch eine monatliche Rente bei Berufs-
unfähigkeit

   Bei Berufswechsel bleibt der Beitrag stabil

   Erhöhung der Berufsunfähigkeitsrente  
ohne erneute Gesundheitsprüfung, z. B. bei 
Heirat oder Geburt eines Kindes möglich

   Versicherungsschutz gilt weltweit

   Ausgezeichnete zusätzliche Leistungen: 
 - Schnelle finanzielle Anfangshilfe 
  -  Aufstockung der Zahlung bei Berufsun-

fähigkeit aufgrund einer schweren Er-      
krankung

   Keine Verweisbarkeit auf einen anderen   
theoretisch noch ausübbaren Beruf

   Finanzielle Unterstützung bei Rückkehr      
in das Berufsleben nach mindestens zwei-    
jähriger Berufsunfähigkeit

Achtung

Tipp

Wie hoch ist die Versorgungslücke? 
Am Ende der ersten Seite ist ein Hinweis zur 
zusätzlichen privaten Vorsorge vermerkt. Ein 
Vergleich des jetzigen Nettoeinkommens und 
der zu erwartenden Altersrente zeigt die noch 
abzusichernde Versorgungslücke auf. 

Hier sehen Sie, wie der 
hochgerechnete Anspruch 
auf Altersrente aussieht, 
wenn Sie weiter wie bisher 
verdienen und weiter in die 
gesetzliche Rentenkasse 
einzahlen. Achtung: Bereits 
bei längerer Krankheit oder 
bei Arbeitslosigkeit fällt die 
Altersrente geringer aus.



Was ist Ihr größtes Vermögen? Nicht Haus, Woh-
nung oder Auto. Es ist Ihre eigene Arbeitskraft.

Ihre Arbeitskraft ist Ihr wertvollster Besitz
Ein Sachse verdient in 40 Berufsjahren durch-
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Doch was, wenn Sie Ihren Beruf nicht mehr aus-
üben können? Allein auf staatliche Hilfe sollte 
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aus, um davon leben zu können.

Je früher Sie Ihr Einkommen absichern, umso
besser. Gemeinsam kümmern wir uns darum.

Sie stehen mit beiden Beinen im Leben, sind ge-
sund und gehen Tag für Tag ihrer Tätigkeit nach. 
Doch was, wenn plötzlich alles anders ist und für
längere Zeit die Gesundheit streikt? Sie glauben, 
Ihnen passiert schon nichts? Fakt ist: Nicht nur
körperlich Tätige oder Menschen mit riskanten
Berufen werden berufsunfähig.

Es kann jeden treffen
Wer im Büro arbeitet, ist nicht automatisch vor
Berufsunfähigkeit geschützt. Das Risiko einer
schweren Krankheit, eines Unfalls, aber auch 
einer psychischen Störung besteht in allen 
Berufszweigen. Laut Statistik muss jeder vierte
Arbeitnehmer aus gesundheitlichen Gründen 
vorzeitig seinen Beruf aufgeben oder ganz aus 
dem Arbeitsleben ausscheiden (Deutsche Ren-
tenversicherung Bund).

Kundeninformation

„Die Gesundheit ist zwar nicht alles, 
aber ohne Gesundheit ist alles nichts.“
Arthur Schopenhauer

Mit der Sparkassen-Berufsunfähigkeitsver-
sicherung können Sie sich Ihr monatliches 
Einkommen für den Fall der Berufsunfähigkeit 
vollständig sichern oder Sie schließen nur die 
Lücke zwischen den staatlichen Leistungen 
und dem tatsächlichen finanziellen Bedarf im 
täglichen Leben.

Staatliche Leistungen nur noch eine 
Grundversorgung

Wer durch eine Krankheit oder einen Unfall voll-
ständig oder teilweise außer Stande ist, irgend-
einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, erhält aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung eine volle 
oder halbe Erwerbsminderungsrente.
Die Höhe der Leistung richtet sich danach, wie 
viele Stunden pro Tag noch gearbeitet werden 
kann – der ursprünglich ausgeübte Beruf wird 
dabei nicht beachtet. Es geht nur um das soge-
nannte Restleistungsvermögen am allgemeinen 
Arbeitsmarkt.

Gesetzliche Rentenleistungen bei Erwerbs-
minderung

Berufsanfänger sind in den ersten fünf Jahren 
fast vollständig von der staatlichen Versorgung 
ausgeschlossen. Schüler, Studenten und Selb-
ständige haben oft überhaupt keine staatliche 
Versorgung.

Günstiger Beitrag, voller Schutz –
ideal für junge Leute
Gerade für Jüngere gibt es spezielle 
Varianten der Absicherung. Nähere Infor-
mationen dazu lesen Sie die gesonderten 
Kundeninformation für junge Leute.

Wie hoch Ihre gesetzliche Grundversorgung 
genau ist, zeigt Ihnen die jährliche Renteninfor-
mation der gesetzlichen Rentenversicherung. 
Hier sehen Sie ganz konkret, wie Ihre gesetz-
liche Absicherung momentan aussieht.

Ohne zusätzliches Einkommen und gesundheit-
lich angeschlagen wird es schwer, nur mit der
Grundversorgung des Staates den Alltag und 
den normalen Lebensunterhalt zu bewältigen. 
Es kommen gegebenenfalls enorme finanzielle 
Engpässe auf Sie zu.

Sicherheit für alle Fälle

Deshalb ist es wichtig, so früh wie nur möglich 
sein Einkommen abzusichern – am besten mit 
der Sparkassen-Berufsunfähigkeitsversicherung.
Damit können Sie Ihren gewohnten Lebens-
standard für sich und Ihre Familie auch im Fall 
der Fälle beibehalten.

Wenn Sie Ihren bisherigen Beruf zu weniger als 
der Hälfte weiter ausüben können, bekommen 
Sie eine Berufsunfähigkeitsrente. Dabei ist es 
egal, ob die Berufsunfähigkeit durch einen Un-
fall oder eine Krankheit verursacht wurde.

Für jeden die passende 
Absicherungsvariante

Ihr persönlicher Einkommensschutz sollte Ihnen 
passen wie ein Maßanzug. Gemeinsam mit Ihrem 
Berater finden Sie heraus, welche Variante der 
Absicherung für Sie die Beste ist.  

Empfehlenswert für Jeden von uns –  
der Klassiker: Sparkassen-Berufsunfä-
higkeitsversicherung  
Sie sichern mit einer monatlichen Berufs-
unfähigkeitsrente Ihren Lebensstandard 
bei Berufsunfähigkeit ab. Die Rentenhöhe 
sollte bedarfsgerecht sein, damit bei Ein-
tritt der Berufsunfähigkeit alle notwen-
digen Ausgaben durch den Wegfall des 
Einkommens abdeckt werden können.

 Lukrativ kombiniert – Einkommensschutz 
und Vermögensaufbau: Sparkassen-     
Berufsunfähigkeitsversicherung Invest 
Neben der finanziellen Absicherung des 
Lebensstandards bei Berufsunfähigkeit 
können Sie sich durch die Anlage der 
Überschüsse in attraktive Fonds ein Extra-
Vermögen aufbauen – das Ihnen komplett 
einkommensteuerfrei zur Verfügung 
steht. Sie können bereits während der 
Vertragslaufzeit auf Ihr Fondsguthaben 
zugreifen.

Besonders clever für junge Leute:         
Sparkassen-Clever Berufsunfähigkeits-
versicherung 
Der Berufsunfähigkeitsschutz zu günsti-
gen Einstiegsbeiträgen. Er kann bereits 
für Schulkinder ab 10 Jahren vereinbart 
werden. Je früher die Absicherung startet, 
um so besser. Wer früh beginnt hat länger 
Schutz fürs gleiche Geld.

S  BerufsunfähigkeitsversicherungS Berufsunfähigkeitsversicherung

Ihre Vorteile auf einen Blick

	Berufsunfähigkeits-Rente                              
Sie sichern Ihren Lebensstandard bei Berufs-
unfähigkeit mit einer monatlichen Rente. 

	Von Anfang an geschützt
Sie sind berufsunfähig, wenn Sie Ihren zuletzt
ausgeübten Beruf zu 50 % nicht mehr ausü-
ben können. Im Gegensatz zur gesetzlichen 
Rentenversicherung gibt es keine Wartezeit.

	Das besondere Flexibilitäts-Plus 
Ihr Berufsunfähigkeits-Schutz kann ganz ein-
fach an neue Lebenssituationen angepasst 
werden. So wächst Ihr Versicherungsschutz 
mit – unabhängig vom Gesundheitszustand.

S  Berufsunfähigkeitsversicherung

Geld haben, auch wenn die Gesundheit weg ist.

wir-versichern-sachsen.de
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weniger als 3 
Stunden pro Tag 
Arbeit möglich

3 bis unter 6 
Stunden pro Tag 
Arbeit möglich

6 Stunden und 
mehr pro Tag 
Arbeit möglich

Erwerbsminderungsrente (in % des Nettoeinkommens) Versorgungslücke
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Berufliche TätigkeitGesundheit

Hinweise
Die Sparkassen-Berufsunfähigkeitsversicherung ist eine 
selbständige Versicherung für den Fall der Berufsunfähig-
keit mit erweitertem Leistungsumfang – Tarif: Top-SBV.
Die Sparkassen-Clever Berufsunfähigkeitsversicherung ist 
selbständige Versicherung für den Fall der Berufsunfähigkeit 
mit erweitertem Leistungsumfang mit reduziertem Anfangs-
beitrag speziell für junge Leute – Tarif Top-SBV-RB. Näheres 
dazu lesen Sie einer separaten Kundeninforma tion.

Diese Unterlage kann ein ausführliches Beratungsgespräch 
nicht ersetzen. Bei den aufgeführten Leistungen handelt 
es sich lediglich um Auszüge aus dem Leistungsumfang. 
Grundlage für den Versicherungsschutz sind die vertrag-
lichen Vereinbarungen, die Sie bei Ihrer Sparkasse oder 
bei den Agenturen der Sparkassen-Versicherung Sachsen 
erhalten. Darin sind auch geltende Einschränkungen des 
Versicherungsschutzes geregelt.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter www.sv-
sachsen.de. Leistungen aus Überschussanteilen können 
nicht garantiert werden. Diese Unterlage kann eine ggf. 
notwendige Steuer- oder Rechtsberatung nicht ersetzen.

Unersetzlich 
wie ein solider Plan.
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In diesem Bereich bietet Ihnen die Sparkassen-
Berufsunfähigkeitsversicherung Schutz.

Ihre Vorsorge – eine runde Sache

Starke Versicherungsleistungen im Überblick

   Vom ersten Beitrag an Einkommensschutz
durch eine monatliche Rente bei Berufs-
unfähigkeit

   Bei Berufswechsel bleibt der Beitrag stabil

   Erhöhung der Berufsunfähigkeitsrente
ohne erneute Gesundheitsprüfung, z. B. bei 
Heirat oder Geburt eines Kindes möglich

   Versicherungsschutz gilt weltweit

   Ausgezeichnete zusätzliche Leistungen:
- Schnelle finanzielle Anfangshilfe
 -  Aufstockung der Zahlung bei Berufsun-

fähigkeit aufgrund einer schweren Er-      
krankung

   Keine Verweisbarkeit auf einen anderen
theoretisch noch ausübbaren Beruf

   Finanzielle Unterstützung bei Rückkehr
in das Berufsleben nach mindestens zwei-    
jähriger Berufsunfähigkeit

Achtung

Tipp

Wie hoch ist die Versorgungslücke?
Am Ende der ersten Seite ist ein Hinweis zur
zusätzlichen privaten Vorsorge vermerkt. Ein 
Vergleich des jetzigen Nettoeinkommens und 
der zu erwartenden Altersrente zeigt die noch 
abzusichernde Versorgungslücke auf.

Hier sehen Sie, wie der 
hochgerechnete Anspruch
auf Altersrente aussieht,
wenn Sie weiter wie bisher 
verdienen und weiter in die
gesetzliche Rentenkasse
einzahlen. Achtung: Bereits
bei längerer Krankheit oder 
bei Arbeitslosigkeit fällt die
Altersrente geringer aus.


